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Vorwort  
In den letzten Jahren ist durch medienwirksame Schäden an der Tagesoberfläche 
erkennbar geworden, dass zum früheren Bergbau deutliche Informationsdefizite be-
stehen. Bergwerksunternehmen und Bergbehörden mussten für die dauerhaft Si-
cherung und Verwahrung oder Sanierung aufwändige Recherchen, in vielen Fällen 
sogar weiterführende Erkundungsmaßnahmen durchführen, die mit angemessenem 
Aufwand dann doch nur beschränkte Erkenntnisse erzielen konnten. Das früher 
vollständige Wissen über das einzelne Bergwerk – im Wesentlichen über seinen Zu-
stand nach der Einstellung des Betriebes und die für die Nachbetriebsphase getrof-
fenen Sicherungen – war in diesen Fällen verloren gegangen, nicht auffindbar oder 
auf Grund einer für derartige Fragestellungen ungeeigneten Archivierung nicht 
schnell zugänglich. Auch wenn heute die noch verfügbaren Unterlagen über den 
ehemaligen Bergbau systematisch aufbereitet werden, können viele Informationslü-
cken nicht mehr geschlossen werden.  
Vor diesem Hintergrund hat der GDMB1-Fachausschuss Markscheidewesen den 
Blick auf den aktuellen Bergbau gerichtet und die Frage aufgeworfen, ob denn der 
aktive Bergbau derartige Informationslücken nach Beendigung der Bergbautätigkeit 
in der Zukunft ausschließen kann. Die Frage blieb offen, da die Definition für eine 
„vollständige Dokumentation“ fehlte. Aus dieser Situation entstand der heutige 
DMV2-Arbeitskreis „Abschlussdokumentation“, in dem sachverständige Vertreter aus 
allen Bergbaubereichen einschließlich der Bergverwaltung den Informationsbedarf 
über den beendeten Bergbau ermitteln und definieren sollten. Mit einer Empfehlung 
sollte umfassend dargestellt werden, welche Sachverhalte aus heutiger Sicht für die 
Nachbetriebsphase zu dokumentieren sind und in welcher Form dies geschehen 
soll.  
Die Arbeitsgrundlage wurde von Prof. Dr.-Ing. C. Walther erarbeitet. Erste Ergeb-
nisse des Arbeitskreises wurden der Fachwelt in einem Workshop „Dokumentation 
des Bergbaus für die Zukunft“ im September 2005 vorgestellt und veröffentlicht3. Ein 
nächster Statusbericht wurde 2007 bei der Wissenschaftlichen Tagung des DMV in 
Leipzig gegeben4. 
Der Arbeitskreis legt die folgende „Empfehlung für die Betriebschronik“ vor und hofft, 
dass sie in der Fachwelt Akzeptanz findet, Unterstützung für einen geordneten Ab-
schluss der Bergbauaktivität bietet, dass sie lebt und bei Bedarf fortgeschrieben 
wird. 
 
24.11.2010 
J. Kunzmann, Leiter des DMV-Arbeitskreises „Abschlussdokumentation“ 
 
 

                                                 
1  GDMB Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff- und Umwelttechnik e. V. 
2  DMV Deutscher Markscheider-Verein e. V.  
3  http://www.dmv-ev.de/upload/DMV-FABERG_Gesamt_komp.pdf 
4  Wissenschaftliche Schriftenreihe im Markscheidewesen, Heft 22, 44. Wissenschaftliche Tagung des Deutschen 

Markscheider-Vereins, Leipzig 2007 
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A Notwendigkeit und Zielsetzung dieser Empfehlung für die Betriebschronik 
Die Stilllegung von Bergbaubetrieben 
erfolgt auf der Grundlage von Ab-
schlussbetriebsplänen. Nach Abarbei-
tung der dort festgelegten Maßnahmen 
ist sichergestellt, dass von den berg-
baulichen Anlagen nach dem jeweili-
gen Stand der Technik keine Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit oder 
Beeinträchtigung von Schutzgütern zu 
befürchten ist, wobei Restwirkungen 
bestehen bleiben können.  
Mit der Stilllegung entsteht der Bedarf 
an einer bergbaulichen Abschlussdo-
kumentation, in der alle Informationen 
über ein Bergwerk zusammengefasst 
dargestellt und dokumentiert sind. Ziele 
dieser systematischen Dokumentation 
sind im Wesentlichen die öffentlich-
rechtlichen Aspekte des Schutzes der 
verbleibenden Lagerstätte und wertvol-
ler Umweltressourcen (z. B. Boden, 
Grundwasser) sowie einer für die Zu-
kunft gesicherten Folgenutzung.  
Das Bundesberggesetz (BBergG) for-
dert mit der Betriebschronik bereits die-
sen zusammenfassenden dokumenta-
rischen Abschluss bergbaulicher Tätig-
keiten. Der Inhalt einer Betriebschronik 
wird in § 53 BBergG nur allgemein fest-
geschrieben: 
 
§ 53 Betriebsplan für die Einstellung 
des Betriebes, Betriebschronik 
(1) Für die Einstellung eines Betriebes 
ist ein Abschlußbetriebsplan aufzustel-
len, der eine genaue Darstellung der 
technischen Durchführung und der 
Dauer der beabsichtigten Betriebsein-
stellung, den Nachweis, daß die in § 55 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 13 und Absatz 2 
bezeichneten Voraussetzungen erfüllt 
sind, und in anderen als den in § 55 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 genannten Fällen 

auch Angaben über eine Beseitigung 
der betrieblichen Anlagen und Einrich-
tungen oder über deren anderweitige 
Verwendung enthalten muß. Abschluß-
betriebspläne können ergänzt und ab-
geändert werden. 
(2) Dem Abschlußbetriebsplan für ei-
nen Gewinnungsbetrieb ist eine Be-
triebschronik in zweifacher Ausferti-
gung beizufügen. Diese muß enthalten 
1. den Namen des Gewinnungsbetrie-

bes mit Bezeichnung der Gemeinde 
und des Kreises, in denen der Be-
trieb liegt, 

2. Name und Anschrift des Unterneh-
mers und, wenn dieser nicht 
zugleich Inhaber der Gewinnungs-
berechtigung ist, auch Name und 
Anschrift des Inhabers dieser Be-
rechtigung, 

3. die Bezeichnung der gewonnenen 
Bodenschätze nebst vorhandenen 
chemischen Analysen, bei Kohlen- 
und Kohlenwasserstoffen unter An-
gabe des Heizwertes, eine Be-
schreibung der sonst angetroffenen 
Bodenschätze unter Angabe der 
beim Betrieb darüber gewonnenen 
Kenntnisse sowie Angaben über Er-
schwerungen des Betriebes in berg-
technischer und sicherheitstechni-
scher Hinsicht, 

4. die Angaben über den Verwen-
dungszweck der gewonnenen Bo-
denschätze, 

5. eine Beschreibung der technischen 
und wirtschaftlichen Betriebsverhält-
nisse und, soweit ein Grubenbild 
nicht geführt wurde, eine zeichneri-
sche Darstellung des Betriebes, 

6. die Angaben des Tages der Inbe-
triebnahme und der Einstellung des 
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Gewinnungsbetriebes sowie der 
Gründe für die Einstellung, 

7. eine lagerstättenkundliche Beschrei-
bung der Lagerstätte nebst einem 
Verzeichnis der Vorräte an Boden-
schätzen einschließlich der Halden-
bestände, 

8. eine Darstellung der Aufbereitungs-
anlagen (Art, Durchsatzleistung und 
Ausbringung an Fertigerzeugnissen 
nebst vorhandenen chemischen 
Analysen [Angabe des Metallgehal-
tes in den Abgängen]), 

9. eine Darstellung der Verkehrslage 
und der für den Abtransport der Ver-
kaufserzeugnisse wesentlichen Ver-
hältnisse des Gewinnungsbetriebes. 

Satz 1 gilt nicht bei Gewinnungsbetrie-
ben, die in Form von Tagebauen be-
trieben wurden, es sei denn, daß der 
Lagerstätte nach Feststellung der zu-
ständigen Behörde noch eine wirt-
schaftliche Bedeutung für die Zukunft 
zukommt. 
Die vorliegende Empfehlung konkreti-
siert die für die Betriebschronik erfor-
derlichen Darstellungen.  
Die Dokumentation der bergbaulichen 
Aktivitäten führt bei Unternehmen und 
Behörden während der Betriebsphase 
bis zur Stilllegungsphase zu umfangrei-
chen Unterlagen, die unaufbereitet kei-
ne in sich geschlossene Informati-
onsbasis ergeben. 
Sie richtet sich an den Unternehmer, 
um ihm eine Hilfestellung für die Aus-
wahl der relevanten Betriebs-, Umwelt- 
und Geodaten zu geben. Dabei ist es 
zweckmäßig, die Betriebschronik frü-
hestmöglich zu  beginnen und bereits 
betriebsbegleitend zu erstellen. Dies 
vermeidet spätere Informationsdefizite 
und aufwändige Recherchen.  

Sinngemäß kann diese Verfahrens-
weise auch auf Gewinnungsbetriebe 
übertragen werden, die nicht der Berg-
aufsicht unterliegen. 
Die Leitlinie für diese Empfehlung bie-
tet die Begründung zu § 53 (2) BBergG 
mit folgenden Ausführungen: 
Einmal muß die zuständige Behörde  
• möglichst umfassende Informationen 

haben, um beurteilen zu können, ob 
dem Vorkommen nach dem Zustand 
im Zeitpunkt der Stillegung noch eine 
wirtschaftliche Bedeutung für die Zu-
kunft zukommen kann (Nummern 3 
bis 5, 7 bis 9).  

• Weiter ist die detaillierte Beschrei-
bung des Zustandes des eingestell-
ten Betriebes für die Beurteilung et-
waiger künftiger Bergschäden ... von 
Bedeutung (Nummern 1, 2, 5, 6).  

• Schließlich sind genaue Kenntnisse 
über den eingestellten Betrieb für die 
Planung von Baumaßnahmen (z. B. 
Errichtung von Gebäuden, Verkehrs-
anlagen) von großem Wert. 

Die vorliegende Empfehlung richtet 
sich somit auch an die Bergbehörde, 
um ihr zur Vermeidung späterer Infor-
mationslücken eine Hilfestellung zu 
geben, die heute notwendigen Doku-
mentationsanforderungen an die Un-
ternehmen zu definieren. 
Die bei der Behörde vorliegende Be-
triebschronik sollte dann auch nach der 
Stilllegung bei Veränderungen fortge-
schrieben werden, um jederzeit eine 
aktuelle, vollständige und konsistente 
Informationsbasis zu gewährleisten. 
Damit richtet sich die Empfehlung 
schließlich  auch an die nachfolgenden 
Ordnungsbehörden. 
Diese Empfehlung geht davon aus, 
dass nur die Bergbausituation zum 
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Betriebsende dokumentiert wird. Histo-
rische Informationen werden nur in 
dem Umfang benötigt, um den hinter-
lassenen  Zustand auch im Hinblick auf 
die Folgenutzung nachvollziehen zu 
können. Hierzu zählt z.B., dass auch 
ehemalige Havarien oder Problemsitu-
ationen beschrieben werden, um deren 
Beseitigung nachzuweisen und Ver-
mutungen über verbliebene Risiken 
auszuschließen. 
Der folgende Abschnitt B gibt den In-
halt der Betriebschronik wieder. Er ori-
entiert sich an typischen Bergbauob-

jekten und -verhältnissen und ist vor-
wiegend aus einem objektbezogenen 
Blickwinkel zusammengestellt. Daher 
sind die für den jeweiligen Betrieb do-
kumentationswürdigen Themen, Ob-
jekte und Objektkomplexe hieraus aus-
zuwählen bzw. zu ergänzen und zu de-
taillieren.  
Aus der Gliederung des im folgenden 
Abschnitt dargestellten Inhaltskatalogs 
ergibt sich nicht zwingend die Struktur 
für die Betriebschronik. Aufbau und ge-
eignete Form der Dokumentation sol-
len zukünftig betrachtet werden. 
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B Inhalte der Betriebschronik  
Die folgende Darstellung gliedert die 
erforderlichen Inhalte in einen allge-
meinen „Überblick über die Bergwerks-
anlage“ (B.1), eine Zusammenstellung 
über „Charakteristische Merkmale der 
Bergwerksanlage und Folgemaßnah-
men“ (B.2) und in den detaillierten 
„Katalog der Sachinhalte“ (B.3) auf.  

B.1 Überblick über die Bergwerks-
anlage 

Der Überblick soll die grundlegenden 
Informationen über die Anlage, die Be-
triebsweise und ihren Endzustand im 
Zusammenhang darstellen.  Dabei soll 
soweit vorhanden auf die Detaildarstel-
lungen in  B.2 und B.3 verwiesen wer-
den. Der Überblick soll beinhalten: 
• Geografische und administrative Ein-

ordnung der Bergwerksanlage (Lage 
der Bergwerksanlage inkl. der wie-
der nutzbar gemachten Flächen mit 
Bezug auf die Tagesoberfläche, 
Morphologie, Gewässer, Siedlungs-
flächen, Landnutzung, Verwaltungs-
bezirke etc.), 

• Lagerstätte, Geologie und Hydro-
geologie, Gas-, Kondensat-, Lö-
sungsvorkommen, Verweis auf 
B.2.1.1, B.2.1.1.2, B.3.8. 

• Bergbauhistorie:  
o Bergbauaktivitäten und Berg-

werksunternehmen,  
o Berechtsams- und Liegenschafts-

verhältnisse, 
o besondere Ereignisse (Havarien), 
o Folgenutzung stillgelegter Gruben-

baue, bergbaulicher Flächen und 
Anlagen (Gebäude, Einrichtun-
gen), 

• Bergwerksanlage und ihre Gliede-
rung entsprechend der räumlichen 
Ausdehnung von Lagerstättenteilen, 
spezifischen geologischen oder 
bergbaulichen Bedingungen o. ä., 
Verweis auf B.3.2, B.3.3, B.3.4, 

• Tagesöffnungen, Verweis auf 
B.3.4.1, 

• Aus- und Vorrichtungsschema, Ver-
weis auf B.3.4.2, 

• Abbau- und Gewinnungsverfahren, 
Verweis auf B.3.4.2, 

• Ausbauart(en), Verweis auf B.3.4.2, 
• Bergbaubedingte Auswirkungen auf 

Schutzgüter, Verweis auf B.3.10, 
B.3.11, 

• Verwahrung, Verweis auf B.2.2, 
• Besonderheiten, die zum Verständ-

nis der bergbaulichen Situation wich-
tig sind, 

• Kommunale, landesplanerische, na-
turschutzrechtliche und sonstige 
rechtliche Vorgaben. 

B.2 Charakteristische Merkmale 
der Bergwerksanlage und Fol-
gemaßnahmen 

In diesem Abschnitt sind die Sachver-
halte zusammengefasst anzugeben, 
die als besonders wichtig für die Nach-
betriebsphase eingeschätzt werden, z. 
B. im Hinblick auf  
• ihre Bedeutung für die Biosphäre,  
• aus ihnen resultierenden Einschrän-

kungen oder  
• zukünftige Nutzungsmöglichkeiten.  
Ausführliche fachliche und historische 
Sachverhalte sind in Abschnitt B.3. 
darzustellen.   
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B.2.1 Natürliche und eingebrachte 
Stoffe  

B.2.1.1 Natürlich vorhandene Stof-
fe 

B.2.1.1.1 Grund- und Grubenwas-
ser, Lösungen, Laugen  

Darzustellen sind: 
• Wasserzuflüsse (Mengen, Herkunft, 

jahreszeitlicher Gang, ggf. allge-
meine Aussagen zur Verwendung 
von Gruben- und Aufschlagwäs-
sern), 

• Fließ- und Ausbreitungswege, 
• Wasserhaltung (Stollen, Sümpfung, 

Halden- und Deponiesickerwässer), 
heutige Bedeutung (Zustand, Funk-
tion) von Stollen, 

• Aussagen zum Wasserstand in den 
Grubenbauen (abgesoffen bzw. ge-
flutet bis zu welchem Niveau),  

• Mineralisation, Chemismus der Gru-
benwässer, auch für aus Mundlö-
chern austretende Wässer, 

• vermutete Lösungs- und Wasservor-
kommen. 

Siehe auch B.3.2, B.3.3, B.3.4.3, B.3.8 

B.2.1.1.2 Gas 
Darzustellen sind bekannte und vermu-
tete Gasvorkommen mit Angabe von: 
• Lage, 
• chemischer Zusammensetzung, 
• Menge, 
• Druck. 
Siehe auch B.3.3, B.3.4.3, B.3.8 

B.2.1.1.3 Sonstige natürlich vor-
handene Stoffe 

Darzustellen sind weitere natürlich vor-
handene Schad- und Wertstoffe.  

Siehe auch B.3.4.3, B.3.5, B.3.8 

B.2.1.2 Eingebrachte Stoffe 

B.2.1.2.1 Über Tage eingebrachte 
Stoffe 

Darzustellen sind z. B. in Halden, Kip-
pen, Ablagerungen, Altlastverdachtsflä-
chen: 
• abgelagerte Stoffe, 
• Abfälle, 
• in den Untergrund eingebaute und 

eingetragene Stoffe 
• Kontaminationen. 
Siehe auch B.3.1, B.3.2, B.3.3  

B.2.1.2.2 Unter Tage eingebrachte 
Stoffe 

Darzustellen sind: 
• Versatz,  
• Abfälle,  
• sonstige eingelagerte Stoffe, 
• Kontaminationen.  
Siehe auch B.3.4.1, B.3.4.2, B.3.6, 
B.3.7 

B.2.2 Bisherige und prognosti-
zierte bergbaubedingte Bo-
denbewegungen mit Einwir-
kungen auf Schutzgüter 

Darzustellen sind: 
• Bisherige und prognostizierte Bo-

denbewegungen, sonstige berg-
bauinduzierte Verformungsanoma-
lien der Tagesoberfläche und Er-
schütterungen, 

• Bisherige und prognostizierte Beein-
trächtigungen von Wasser, Boden, 
Fauna, Flora und Mensch. 

Siehe auch B.3.9, B.3.10 
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B.2.3 Verwahrung 
Darzustellen sind für die Verwahrung 
und ggf. dauerhafte Sicherung: 
• Verwahrungsziele, 
• Verwahrungskonzepte. 
Zur Darstellung der Verwahrmaßnah-
men siehe B.3.1 bis B.3.7, B.3.9. 

B.2.4 Über das Ende der Bergauf-
sicht hinausgehende Maß-
nahmen 

Darzustellen sind technische und admi-
nistrative Maßnahmen zur dauerhaften 
Einhaltung der Verwahrungsziele wie: 
• bergbaulich bedingte Nachsorge-

maßnahmen, 
• Sicherungs- und Überwachungs-

maßnahmen, 
• Monitoring. 
Siehe auch B.3.11 

B.2.5 Folgenutzung 
Darzustellen sind: 
• wieder nutzbar gemachte Flächen 

inkl. Angabe von Nutzungsein-
schränkungen als Übersicht, 

• aktuelle Grundstückseigentümer der 
ehemaligen Bergwerksflächen als 
Übersicht, 

• an Dritte übertragene Rechte und 
Haftungspflichten, 

• in der stillgelegten Anlage verblie-
bene Schutz- und Sicherheitsberei-
che (siehe auch B.3.4.3), 

• Grunddienstbarkeiten. 
Siehe auch B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4, 
B.3.5, B.3.10, B.3.11 

B.3 Katalog der Sachinhalte 
In diesem Abschnitt sind die fachlichen 
und historischen Sachverhalte objekt-
bezogen darzustellen. 

B.3.1 Bauwerke und Anlagen 
Darzustellen sind verbleibende Bau-
werke und Anlagen sowie Reste, je-
weils mit Angabe aller früheren Nut-
zungen.  
Beseitigte Bauwerke sind dann darzu-
stellen, wenn auf Grund der Art der An-
lage auch weiterhin besonderes Inte-
resse5 an dem Standort bestehen 
könnte. 
Die bestehenden und vorgesehenen 
Folgenutzungen unter Angabe von 
Verkäufen, Verpachtungen, Vereinba-
rungen mit Nachnutzern, Grunddienst-
barkeiten etc. sind darzustellen. 

B.3.1.1 Oberirdische Bauwerke 
und Anlagen  

Hierzu zählen alle oberirdischen Be-
triebsanlagen und Betriebseinrichtun-
gen inkl. der unterirdischen Teile wie 
Keller, Tiefgaragen etc. Hierzu gehören 
auch: 
• Aufbereitungsanlagen, 
• Absetzanlagen, 
• Gruben für Bohrspülung, 
• Öl-/Schmierstofflager, 
• stationäre Bandanlagen, 
• Tankstellen, 
• Kraftwerke, 
• Elektrotechnische Anlagen, 
• Kokereien, 
• Kohleverladung, 
• Brikettfabriken. 

B.3.1.2 Unterirdische Bauwerke 
und Anlagen 

Hierzu zählen alle unterirdischen Be-
triebsanlagen wie u. a. Ver- und Ent-
                                                 
5 Ein besonderes Interesse wird unterstellt, wenn ein 

Zusammenhang mit den Zielen der Empfehlung für 
die Betriebschronik zu vermuten ist. 



Empfehlung für die Betriebschronik    
 

10  

sorgungsanlagen einschließlich da-
zugehöriger Leitungen, Behälter und 
Infrastruktur z. B. für  
• Strom, 
• Gas, Kraftstoff, Öl, 
• Reststoffe, Chemikalien, 
• Druckluft, 
• Frisch- und Abwetter, 
• Kommunikation, 
• Trinkwasser, Brauchwasser, Regen-

wasser, Schmutzwasser, 
• Fernwärme,  
• sonstige Produktenleitungen. 
Dazu gehören auch Bandanlagen, 
Dichtungs- und Stabilisierungsbau-
werke, Speicher- und Schutzbauwerke 
wie z. B.: 
• Dichtwände, 
• Verdichtete Dämme, 
• Speicher- (Bunker-) anlagen z. B. für 

mineralische Rohstoffe, 
• Luftschutzbunker, 
• sonstige Anlagen und Einrichtungen 

des Luftschutzes ggf. deren Anbin-
dung an das Grubengebäude. 

B.3.1.3 Bauwerksreste 
Bei Bauwerksresten sind die verblei-
benden Massen nach Art, Lage und 
Höhe darzustellen. 

B.3.2 Tagebaue, Restlöcher und 
Innenkippen 

Darzustellen sind Tagebaue, Restlö-
cher und Innenkippen sowie verblei-
bende Betriebsanlagen, jeweils mit 
Angabe aller früheren Nutzungen. 
Hierzu gehören auch Deponien. 
Beseitigte Betriebsanlagen und -ein-
richtungen und besondere Ereignisse 
sind dann darzustellen, wenn auf 

Grund ihrer Art auch weiterhin beson-
deres Interesse5 an deren Standort be-
stehen könnte. 
Hierzu sind folgende Angaben und 
Darstellungen erforderlich: 
• Bezeichnung des Tagebaus und der 

Innenkippen, 
• Geometrie, Aufbau und Standsicher-

heit / Tragfähigkeit des Restlochbö-
schungs- und Kippensystems ein-
schließlich versteckter Dämme, 

• Störungszonen, rutschungsbegünsti-
gende Verhältnisse, 

• Lage, Art und Qualität von Basis- 
und Oberflächenabdichtungen, 

• Lage, System und Dimension der 
Kippenentwässerung (Deponien), 

• Bestandteile der Verfüllung, Verkip-
pung, Aufschüttung nach Art (ggf. 
inkl. chemischer und physikalischer 
Angaben), Menge, Mächtigkeit und 
Lage des eingebrachten Materials 
mit Angabe der Einbauverfahren, 

• Derzeitige und prognostizierte hydro-
geologische Verhältnisse, Wasser-
güte, Chemismus, 

• Anlagen / Einrichtungen zur Wasser-
haltung (einschl. Vorflut), 

• Altlasten und Altlastenverdachtsflä-
chen einschließlich Kampfmittelver-
dachtsflächen, 

• Verbindung mit untertägigem Berg-
bau, über- und untertägigem Altberg-
bau sowie sonstigen bergbaulich 
hergestellten Hohlräumen, Verweis 
auf B.3.4, 

• Bekannte und zu erwartende Ein-
flüsse des Tagebaus, der Restlöcher 
und Innenkippen auf Wasser, Bo-
den, Luft, Flora und Fauna, 

                                                 
5 Ein besonderes Interesse wird unterstellt, wenn ein 

Zusammenhang mit den Zielen der Empfehlung für 
die Betriebschronik zu vermuten ist. 
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• Wiedernutzbarmachung inkl. Flä-
chenbilanz und Nutzungseinschrän-
kungen, 

• Sonstige umweltbezogene Maßnah-
men (z. B. Umsiedlung, Gewässer-
verlegung, Renaturierung von Rand-
flächen, ...), 

• Bestehende Folgenutzungen Dritter 
mit Angabe von Verkäufen, Verpach-
tungen, Vereinbarungen mit Nach-
nutzern, Grunddienstbarkeiten etc., 

• Bestehende und vorgesehene Fol-
genutzungen unter Angabe von Ver-
käufen, Verpachtungen, Verein-
barungen mit Nachnutzern, Grund-
dienstbarkeiten etc., 

• Besondere Ereignisse wie z. B. um-
weltrelevante Probleme, Havarien, 
Brände, schwere Unfälle, 

• Nachsorgemaßnahmen, z.B. Grund-
wassermonitoring, Kontrollpegel 
(Deponien). 

 

B.3.3 Halden / Außenkippen 
Darzustellen sind Halden und Außen-
kippen sowie verbleibende Betriebsan-
lagen, jeweils mit Angabe aller frühe-
ren Nutzungen. Hierzu gehören auch  
Deponien und Auffüllungen von Sen-
kungsgebieten. 
Beseitigte Betriebsanlagen und -ein-
richtungen und besondere Ereignisse 
sind dann darzustellen, wenn auf 
Grund ihrer Art auch weiterhin beson-
deres Interesse5 an deren Standort be-
stehen könnte. 
Hierzu sind folgende Angaben und 
Darstellungen erforderlich: 

                                                 
5 Ein besonderes Interesse wird unterstellt, wenn ein 

Zusammenhang mit den Zielen der Empfehlung für 
die Betriebschronik zu vermuten ist. 

• Bezeichnung der Halde bzw. des 
Haldenkomplexes,  

• Zeitraum der Aufschüttung und des 
Rückbaus, 

• Halde und Tagessituation in ange-
messenem Umkreis. Bei Rückbau ist 
die jemals größte Ausdehnung der 
Halde darzustellen, 

• Aufbau und Bestandteile der Halde: 
o Art (ggf. chemischen und physika-

lischen Angaben), Menge, Mäch-
tigkeit und Lage des aufge-
haldeten und eingebauten Materi-
als mit Angabe der Aufhaldungs- 
und Einbauverfahren, 

o Lage, Art und Qualität von  Basis- 
und Oberflächenabdichtungen, 

o Lage, System und Dimension der 
Haldenentwässerung und Ablei-
tung bis zur Vorflut, 

• Angabe über Mengen und Zusam-
mensetzung der Haldenwässer, 

• derzeitige und prognostizierte hydro-
geologische Verhältnisse im Bereich 
der Halde, Wassergüte, Chemismus, 

• Wiedernutzbarmachung inkl. Flä-
chenbilanz und Nutzungseinschrän-
kungen, 

• besondere Ereignisse wie z. B. um-
weltrelevante Probleme, Havarien 
und Haldenbrände sowie Maßnah-
men zu ihrer Verhinderung, 

• Altlasten und Altlastenverdachtsflä-
chen einschließlich Kampfmittelver-
dachtsflächen, 

• Standsicherheitsnachweise der Bö-
schungen und des Gesamtbö-
schungssystems, Verdichtungsnach-
weise, Verformungen der Halde und 
durch die Halde verursachte Boden-
bewegungen (Zustand und Prog-
nose), 
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• bekannte und zu erwartende Ein-
flüsse der Halde auf Boden, Luft, 
Flora und Fauna, 

• Nachsorgemaßnahmen, z. B. Tem-
peratur- und CO-Messungen, Hal-
denwasserüberwachung, Lage von 
Beobachtungsbrunnen,  

• Bestehende und vorgesehene Fol-
genutzungen unter Angabe von Ver-
käufen, Verpachtungen, Verein-
barungen mit Nachnutzern, Grund-
dienstbarkeiten etc. 

B.3.4 Grubengebäude 
Darzustellen sind alle Grubenbaue und 
als Folge daraus entstandene Hohl-
räume. 

B.3.4.1 Tagesöffnungen 
Zu den Tagesöffnungen zählen 
Schächte inkl. der Wetterbauwerke so-
wie Lichtlöcher, Tagesüberhauen, 
Großbohrlöcher, Stollen- und Röschen-
mundlöcher etc. 
Hierzu sind folgende Angaben und 
Darstellungen erforderlich: 
• Bezeichnung, 
• Lageangaben, 
• Schachtquerschnitt, 
• Teufe, Art, Beschaffenheit und 

Mächtigkeit der Gebirgsschichten, 
• Wasseraustrittstellen, 
• andere sicherheitlich bedeutsame 

Bereiche, 
• Zeitpunkt des Beginns und des En-

des der Abteufarbeiten, 
• Art des Abteufverfahrens, 
• Teufe, Art und Wandstärke des Aus-

baus, 
• Sicherungsmaßnahmen nach der 

Stilllegung mit Lage- und Zeitanga-
ben: 

o Behandlung der Übergänge Stre-
cke - Schacht, 

o Betriebsmittel und Einbauten, die 
im Schacht verbleiben, einschließ-
lich der Einrichtungen, die im Zuge 
der Schachtverfüllung eingebaut 
wurden (z. B. Hüllrohrtouren zur 
Wasserhaltung, Grubengasabfüh-
rungen) 

o Wasserstand im Schacht vor und 
nach der Verfüllung, 

o Sicherung der Füllörter gegen 
Auslaufen der Füllsäule (eventuell 
Vorschüttung), 

o Art, Menge, Qualität, Lage und 
Aufgabe des zur Verfüllung einge-
brachten Materials, 

o Einbringtechnologie der Füllsäule, 
o Verfüllbilanz, 
o Aufbau der Dichtung, 
o Maßnahmen zur Vorbereitung des 

Schachtes für die Aufnahme des 
Dichtelementes (Bearbeitung des 
Schachtstoßes, Entfernen des 
Ausbaus), 

o Art, Menge, Qualität und Lage des 
zur Abdichtung eingebrachten Ma-
terials, 

o Einbringtechnologie des Dichtele-
ments, 

o Sackungen und Setzungen des 
Füllgutes, 

o Art, Menge, Qualität und Lage des 
zur Nachverfüllung eingebrachten 
Materials, 

o Art und Ausführung der Schacht-
abdeckung, 

o Auflager für die Schachtabde-
ckung, 

o Ausgasungseinrichtungen, 
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o Nutzungseinschränkungen wie z. 
B. Schachtschutzbereiche. 

Diese Angaben für Schächte sind auf 
die anderen Tagesöffnungen sinnge-
mäß anzuwenden. 

B.3.4.2 Untertägige Hohlräume 
Für alle untertägigen Hohlräume sind 
folgende Angaben und Darstellungen 
erforderlich: 
• geometrische Ausdehnung und La-

ge, Angabe der Auffahrungszeit-
räume, 

• Tagesoberfläche gemeinsam mit ta-
gesnahen / oberflächennahen Gru-
benbauen 

• Beschreibung der Gewinnungstech-
nologie, 

• verbliebener Ausbau, bauliche Ein-
richtungen, 

• geometrische Ausdehnung und Lage 
sowie Bauart von Dämmen zum Ab-
schluss von Grubenbauen, Ver-
schlüssen, Abdichtungen, Wetter-
bauwerke mit Angabe der Funktion, 
der geologischen Situation, des Zeit-
punkts der Errichtung und notwendi-
ger Kontrollmaßnahmen, 

• Art (ggf. mit chemischen und physi-
kalischen Angaben), Menge und La-
ge eingebrachter Stoffe sowie 
Versatzgrad, Verfahren und Zeit-
raum der Einbringung, 

• Hohlraum zum Zeitpunkt der Stillle-
gung, Prognose der Hohlraument-
wicklung (Versatzvolumen, Rest-
hohlraum, ggf. nach räumlichen Be-
reichen gegliedert). 

B.3.4.3 Schutz- und Sicherheitsbe-
reiche 

Darzustellen sind alle verbleibenden 
Schutz- und Sicherheitsbereiche sowie 
ehemalige Risikobereiche, wenn auf 

Grund ihrer Art auch weiterhin beson-
deres Interesse5 an ihnen bestehen 
könnte. 
Hierzu sind folgende Angaben und 
Darstellungen erforderlich: 
• Sicherheitslinien und –pfeiler, 
• Standwasserbereiche, 
• Austrittstellen von Gasen, Laugen 

und Schlämmen (aktiv - inaktiv) mit 
Angabe von z. B. Austrittszeitraum, 
Menge, chem. Zusammensetzung, 
Druck, 

• Gebirgsschlagsstellen, 
• Brandfelder, 
• Bereiche mit Restsprengstoffen. 

B.3.4.4 Verbleibende Betriebsanla-
gen 

Darzustellen sind alle verbleibenden 
Betriebsanlagen und -einrichtungen so-
wie ehemalige Betriebsanlagen und 
-einrichtungen, wenn auf Grund ihrer 
Art auch weiterhin besonderes Inte-
resse5 an deren Standort bestehen 
könnte.  
Hierzu gehören Maschinen und ma-
schinelle Einrichtungen, Elektroein-
richtungen, Rohrleitungen etc. 

B.3.5 Aushöhlungen 
Darzustellen sind angetroffene bzw. 
bekannte natürliche Hohlräume ein-
schließlich der evtl. vorhandenen Fül-
lungen entsprechend „Untertägige 
Hohlräume“ (B.3.4.2). 

                                                 
5 Ein besonderes Interesse wird unterstellt, wenn ein 

Zusammenhang mit den Zielen der Empfehlung für 
die Betriebschronik zu vermuten ist. 

 
5 Ein besonderes Interesse wird unterstellt, wenn ein 

Zusammenhang mit den Zielen der Empfehlung für 
die Betriebschronik zu vermuten ist. 
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B.3.6 Bohrungen 
Darzustellen sind alle Tagesbohrungen 
mit folgenden Angaben: 
• Bezeichnung und Zweck der Boh-

rung, 
• Lage und Verlauf der Bohrung, 
• Art des Bohrverfahrens,  
• Zeitpunkt des Endes der Bohrung, 
• Zeitpunkt und Art der Verfüllung, 
• Teufe, Art, Beschaffenheit, Mächtig-

keit und Einfallen der durchbohrten 
Gebirgsschichten, 

• Bohrlochdurchmesser,  
• Durchmesser, Wandstärke, Werk-

stoff und Einbauteufe der im Bohr-
loch verbliebenen Verrohrung, 

• Teufenlage der Zementations- und 
Perforationsstrecken, Fracbereiche 
sowie der Lagerstättenabschlüsse, 

• Durchmesser, Einbauteufe und Ver-
kiesung von verbliebenen Filtern, 

• Bereiche mit Wasser- oder Laugen-
zuflüssen, Spülungsverlusten, Öl- 
oder Gasspuren sowie andere si-
cherheitlich bedeutsame Bereiche, 

• Teufe und Art im Bohrloch verbliebe-
ner Einbauten und Gegenstände, 

• Sicherheitspfeiler, 
• Über die Bohrung eingebrachte Stof-

fe siehe B.2.1.2.2. 
Darzustellen sind alle anderen Bohrun-
gen über und unter Tage, an denen 
weiterhin besonderes Interesse be-
steht5. 

B.3.7 Kavernen 
Darzustellen sind alle Kavernen, die 
durch Solung hergestellt sind. Mit an-
                                                 
5 Ein besonderes Interesse wird unterstellt, wenn ein 

Zusammenhang mit den Zielen der Empfehlung für 
die Betriebschronik zu vermuten ist. 

 

deren Techniken hergestellte Kavernen 
sind als „Untertägige Hohlräume“ 
(B.3.4.2) darzustellen. Angaben zur 
Kavernenbohrung s. B.3.6. 
Hierzu sind folgende Angaben und 
Darstellungen erforderlich: 
• Bezeichnung der Kaverne und des 

gewonnenen Minerals, 
• Lage und jemals erreichte maximale 

geometrische Ausdehnung der Ka-
verne mit Angabe des Solbeginns,  

• Minimale Abstände zu den nächstlie-
genden Grubenbauen (Kavernen) 
und Bohrungen, 

• Bei Durchsolungen zu benachbarten 
Grubenbauen die Lage, der geomet-
rische Verlauf, Entstehungszeitpunkt 
und Dauer der Verbindung,  

• Art und Aggregatzustand aller jemals 
in der Kaverne eingelagerten Stoffe, 

• Art und Dauer der Nutzung der Ka-
verne, 

• Geomechanische Auffälligkeiten, 
• Letzte bekannte Lage und geometri-

sche Ausdehnung der Kaverne, 
• Bauart, Lage und Geometrie des 

Verschlusses der Kaverne, 
• Lage, Art, Menge und Aggregatzu-

stand des Kavernenversatzes mit 
Angabe der Versatzmethode, 

• Vorausberechnung nachbetrieblicher 
Konvergenzen. 

B.3.8 Geologie, Geotechnik, (ver-
bliebene) Lagerstätte 

Darzustellen ist der Gebirgsaufbau ein-
schließlich Lagerstätte und Wasserfüh-
rung. Hierzu gehören z. B.  
• Strukturgeologie und Stratigraphie 

mit regionalgeologischer Einordnung 
der Lagerstätte, des Nebengesteins 
und der Deckgebirgsschichten, 
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• Petrografische Angaben und geome-
chanische Eigenschaften der Ge-
steine sowie Gas- und Lösungsfüh-
rung, 

• Charakterisierung der Grundwasser-
stockwerke mit Angaben zu z. B. 
Grundwasserleitern und -stauern, 
Strömungen, jahreszeitlichem Gang, 

• Vorratsberechnung. 

B.3.9 Bisherige bergbaubedingte 
Bodenbewegungen mit Ein-
wirkungen auf Schutzgüter  

Darzustellen sind: 
• Bodenbewegungs-, Deformations-

messungen und sonstige (z.B. ge-
birgsmechanische) Beobachtungen 
und deren Ergebnisse,  

• festgestellte Bodenbewegungen und 
deren zeitlicher Ablauf, 

• bergbauinduzierte seismische Ereig-
nisse, 

• vorhandene Beeinträchtigungen von 
Wasser, Boden, Luft, Fauna und Flo-
ra, Mensch, 

• Tagesbrüche, 
• bestehende Nutzungseinschränkun-

gen und Sperrungen. 
Siehe auch B.3.11. 

B.3.10 Prognostizierte bergbaube-
dingte Bodenbewegungen 
mit Einwirkungen auf 
Schutzgüter  

Darzustellen sind Untersuchungen, 
Analysen und Prognosen zu Restwir-
kungen im Hinblick auf folgende As-
pekte: 
• Beeinträchtigungen von Wasser, Bo-

den, Luft, Fauna und Flora, Mensch, 
• bergbauinduzierte seismische Ereig-

nisse, 
• Bodenbewegungen. 

Siehe auch B.3.9 und B.3.11. 

B.3.11 Nutzungseinschränkungen 
und Maßnahmen nach dem 
Ende der Bergaufsicht 

Darzustellen sind alle nach der Stillle-
gung bestehenden Nutzungseinschrän-
kungen und Nachsorgemaßnahmen 
als Zusammenfassung. Hierzu gehören 
z.B.: 
• bergbaulich bedingte Nachsorge-

maßnahmen, Sicherungs- und Über-
wachungsmaßnahmen,  

• Nutzungseinschränkungen wie Aus-
schluss der Überbauung von 
Schächten, Schutz von Gräben, un-
terirdischen Dämmen, Abdichtun-
gen,  

• Monitoring (Beobachtung und 
Grenzwertüberwachung) mit Angabe 
von Zielsetzung, Verfahren, Umfang, 
Zeitdauer, Frequenz, Ort, Grenz-
werte usw., 

• administrative und behördliche Si-
cherstellung von Nutzungsein-
schränkungen und Nachsorgemaß-
nahmen, 

• vorhandene Erlaubnisse, Genehmi-
gungen etc. mit Angabe des Geneh-
migungsinhalts, 

• Maßnahmen im Rahmen anderer 
Rechtsverbindlichkeiten. 
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